
Kontakt

Friedhof St. Nicolai, Gifhorn

Wilscher Weg 1a
38518 Gifhorn
Telefon: 0 53 71 - 38 06
Fax: 0 53 71 - 36 12
E-Mail: st-nicolai@t-online.de
www.friedhof-gifhorn.de

Bürozeiten:
montags bis freitags       8 - 13 Uhr
donnerstags                     8 - 17 Uhr

Grabgebühren
Friedhof St. Nicolai

Sehr geehrte(r) Friedhofsbesucher(in), 

dieses Informationsblatt soll Ihnen einen

Überblick über die Zusammensetzung der

Gebühren bei einer Beisetzung geben.

Die Gebühren setzen sich aus dem

Nutzungsrecht für 25 Jahre und den Kosten

des Begräbnisses zusammen.

Da es verschiedene Grabformen gibt, die sich

in der Gestaltung und dem sich daraus

ergebendem Aufwand unterscheiden,

werden diese Kosten ermittelt und den

Gräbern zugeordnet.

Wir informieren Sie gern,

Ihre Friedhofsverwaltung

Lehre uns

unsere Tage

richtig zählen,

damit wir ein

weises Herz

erlangen 
(Psalm 90,12)



Gebühren Nutzungsrecht

• Reihengrab 1.200,00 €
Die Ruhezeit von 25 Jahren ist nicht 
verlängerbar

• Einzelwahlgrab 1.250,00 €
• Jede weitere Stelle 175,00 €

Die Ruhezeit von 25 Jahren ist    
verlängerbar

• Urnenreihengrab 1.150,00 €
Die Ruhezeit von 25 Jahren ist nicht 
verlängerbar

• Urneneinzelstelle 1.175,00 €
• Jede weitere Stelle 175,00 €

Die Ruhezeit von 25 Jahren ist 
verlängerbar  

• Beisetzung von Urnen auf einem 
Erdwahlgrab 104,00 €

Erdbestattung

• Grabaushub 345,00 €
• Sargträger (6 Personen) 222,00 €
• Abhügeln, Entsorgen der Kränze 82,00 €
• Mutterboden je Stelle 112,00 -174,00 €

Urnenbestattung

• Grabaushub 95,00 €
• Urnenträger 82,00 €
• Herrichten je Stelle  43,00 – 77,00 €

Trauerfeier

• Bestattungsbegleitung mit Vor- und 
Nachbereitung der Feier 85,00 €

• Friedhofskapelle, Kerzen, 
Glockengeläut 125,00 €

ohne Trauerfeier

Nutzung der Friedhofseinrichtungen 42,00 €

Gebühren Beisetzung und TrauerfeierDas Nutzungsrecht

Alle beigesetzten Personen haben eine
Ruhezeit von 25 Jahren. Dies gilt für
Erdbestattungen wie auch für Urnen-
bestattungen.
Auf unserem Friedhof sind Nutzungsrecht und
Ruhezeit gleich lang.
Bei einer möglichen zusätzlichen Beisetzung
sind die fehlenden Jahre nachzukaufen.

In der Gebühr für die 25 Jahre sind u.a.
enthalten:
o Pflege des gesamten Friedhofs 

(ausgenommen der Grabflächen)
o Bereitstellung des Gießwassers
o Instandhaltung der Wege, auch 

Winterdienst und Laub entfernen
o Heckenschnitt, der nicht zu den Gräbern

gehört
o Leeren der Abfallkörbe
o Entsorgungskosten von Plastikabfällen
o Gehölz- und Baumschnitt
o anteilige Maschinenkosten
o anteilige Lohnkosten

(gültig ab August 2020)


